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Millionen verweht, von Windrädern
Wer einen Windpark baut oder vielleicht auch nicht, hat eine staatliche Gewinngarantie  
in Millionenhöhe. Nachforschungen in einer Dunkelkammer.

Philipp Gut

Der Begriff «Dunkelflaute» – die noto-
rische Unzuverlässigkeit von Wind- 
und Sonnenenergie – begleitet die Dis-

kussion um die erneuerbaren Energien und das 
Stromgesetz, über das wir am 9. Juni abstimmen. 
Der mit Steuergeldern subventionierte Strom-
markt kommt in gewissen Bereichen aber auch 
einer Dunkelkammer gleich, so der Eindruck. 
Das zeigt sich etwa bei der sogenannten Kosten-

deckenden Einspeisevergütung (KEV), die heute 
unter der Bezeichnung Einspeisevergütungs-
system (EVS) firmiert, also einem garantierten 
Abnahmepreis für jede produzierte Kilowatt-
stunde aus Wind- oder Solarenergie (die Ge-
schichte, die hier zu erzählen ist, konzentriert 
sich auf die Windkraft). 

Zwar werden seit Anfang 2023 keine neuen 
Subventionsvergaben mehr gesprochen, aber 
Projektanten, die bereits eine gültige Zusage 
haben, behalten diese noch. Recherchen zeigen 
nun allerdings, dass weiterhin eine grosse An-
zahl an Zusagen besteht – nämlich 148 –, die 
eigentlich abgelaufen sind und von Pronovo, 
der federführenden Vollzugsstelle für Förder-
programme für erneuerbare Energien, oder von 
der früher zuständigen Swissgrid hätten wider-
rufen werden müssen. Offenbar aber wurde das 
in diesen 148 Fällen nicht gemacht. 

Die Hintergründe sind vorerst unklar, aber 
die Frage erhebt sich: Könnte es sein, dass Bund 
und Betreiber von Windkraftanlagen versuchen, 
eigentlich befristete Subventionsprogramme 
mehr oder weniger heimlich und durch ge-

wisse Manöver, die für Aussenstehende und die 
Öffentlichkeit schwer durchschaubar sind, in die 
Zukunft zu retten? Wird mit diesen Einspeise-
vergütungen, die Millionen wert sind, mög-
licherweise getrickst, gehandelt? 

Von der Weltwoche auf die 148 überreifen Pro-
jekte angesprochen, antwortet Pronovo in der 
Person von Thomas Spaar, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung, die Fristen für die Projektfort-

schritte und die Inbetriebnahme stünden «für 
die Dauer von planungs-, konzessions- oder bau-
rechtlichen Rechtsmittelverfahren still». Somit 
brauche es in solchen Fällen «keine Fristver-
längerung, da sie von Gesetzes wegen (Sistie-
rung der Frist) ausdrücklich vorgesehen ist und 
Anwendung findet». Auch würde die Einhaltung 
der Fristen erst im Nachhinein, nach Inbetrieb-
nahme einer Anlage, kontrolliert. 

Ein mögliches Motiv, warum die Einhaltung 
der Fristen kaum oder erst so spät überprüft 
wird, könnte darin zu finden sein, dass solche 
Förderzusagen auch übertragen werden können. 
Will heissen: Auch wenn das eigene Projekt – aus 
welchen Gründen auch immer – scheitert, kön-
nen die Zusagen, die Millioneneinnahmen ver-
sprechen, auf andere Projekte transferiert wer-
den. Dies ist nach Auskunft des Bundesamts für 
Energie (BFE) und von Pronovo bisher in 52 Fäl-
len geschehen. Ob mit diesen Zusagen gehandelt 
wird, ob dabei Geld fliesst – und falls ja: in wel-
cher Höhe –, auch dies bleibt im Dunkeln. «Die 
Höhe allfälliger Entschädigungszahlungen ist 
uns nicht bekannt», sagt  Pronovo-Chef Spaar. 

Der Fall «Surselva» _ «Nicht genannt» oder 
«keine Aussage», das sind auch die Stichworte 
für einen konkreten Fall, den wir nun exem-
plarisch etwas genauer unter die Lupe neh-
men wollen: den Windpark Surselva im Kan-
ton Graubünden, der die «grösste» Schweizer 
Windkraftanlage hätte werden sollen, aber am 
Widerstand der lokalen Bevölkerung in einer 
Volksabstimmung im Jahr 2019 gescheitert 

ist. Dennoch bestehen dort nach wie vor Sub-
ventionszusagen für insgesamt 61 Wind-
turbinen. 

Und diese Zusagen haben sich sogar auf 
wundersame Weise vermehrt. Am 10. Oktober 
2022 waren noch Zusagen für 26 Anlagen in die-
sem Gebiet registriert. Wenige Wochen später 
waren es auf einmal 35 mehr, was zusammen die 
erwähnten 61 Turbinen ergibt. Nach den Grün-
den für dieses wechselstromartige Hin und Her 
gefragt, antwortet Thomas Spaar, hierzu könne 
aufgrund eines hängigen Verfahrens «keine 
Aussage» gemacht werden. 

Man kann also nur mutmassen. Wurden die 
Zusagen allenfalls von einem anderen Eigen-
tümer übernommen? Dazu wieder Spaar: 
«Keine Aussage.» Wer ist heute im Besitz die-
ser Zusagen? Das könne «aufgrund des Daten-
schutzes und des Amtsgeheimnisses nicht be-
antwortet werden». Auch auf die Frage, ob die 
zusätzlichen Bewilligungen möglicherweise in 
der Surselva bloss parkiert wurden, um sie spä-
ter auf andere Windparkprojekte im Kanton 
Graubünden oder anderswo zu übertragen – 
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wodurch weiterhin Subventionen fliessen wür-
den –, gibt Pronovo keine Auskunft. Das Ganze 
bleibt also mysteriös.

 
Der Fall «Grenchen» _ Ein weiteres eher un-
durchsichtig anmutendes Beispiel liefern die 
Städtischen Werke Grenchen (SWG). Diese sitzen 
derzeit immer noch auf elf Vergütungszusagen, 
obwohl das Projekt längst redimensioniert wor-
den ist. Die ursprünglich elf geplanten Turbi-
nen des Windparks wurden im November 2014 
vom Bundesgericht auf vier reduziert. Gleich-
wohl sind die Städtischen Werke bis heute stol-
ze Besitzer von elf Subventionsversprechen mit 
Millionenwert. 

Gefragt nach einer Erklärung für diese Vor-
gänge, sagt SWG-Geschäftsleiter Lars Losinger, 
das sei «sehr komplex und vielschichtig», es gebe 
«keine einfache Antwort». Da sich das Projekt 
noch im Bewilligungsverfahren befinde und die 
Standorte der einzelnen Anlagen noch nicht ab-
schliessend bestimmt worden seien, «sind bei 
Pronovo noch alle elf Standorte aufgeführt», 
so Losinger. Die Bereinigung der Bescheide er-
folge, sobald die SWG über eine rechtskräftige 
Baubewilligung verfügten. Das lässt freilich die 
Frage offen, warum weiterhin Zusagen für elf 
Turbinen bestehen, wenn doch definitiv höchs-
tens vier gebaut werden. Sicher ist: Solange die 
überschüssigen Zusagen nicht widerrufen wor-
den sind, bilden sie ein potenzielles Kapital.  

Der Fall «Sainte-Croix» _ Ein drittes Beispiel 
ist der Windpark Sainte-Croix im Kanton Waadt, 
der nach einem Vierteljahrhundert Planungszeit 
im Oktober letzten Jahres eröffnet wurde. Er er-
hält Vergütungen für die sogenannte Direktver-
marktung, das heisst, der Betreiber (Romande 
Energie) verkauft den produzierten Strom selbst 
und erhält von Pronovo die Differenz zwischen 
dem Marktpreis und der garantierten Einspeise-
vergütung. 

Auch hier ist allerdings unklar, warum immer 
noch Subventionen fliessen. Beantragt wurden 
die Einspeisevergütungen für den Windpark 
Sainte-Croix am 19. August 2008. Swissgrid hat 
sie am 14. November 2008 bewilligt. Eröffnet 
wurde die Anlage aber erst im letzten Herbst. 
Und seit dem 1. Januar 2023 gibt es keine neuen 
Vergütungszusagen mehr. 

Pronovo stellt sich auf den Standpunkt, die 
«Inbetriebnahmefrist der Anlage» sei «zum 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch nicht ab-
gelaufen» gewesen. Die Förderung durch das 
Einspeisevergütungssystem sei damit rech-
tens. Das mag sein, doch sind die Angaben 
schwer unabhängig überprüfbar. Die hier auf-
geworfenen Fragen können jedenfalls erst dann 
abschliessend beantwortet werden, wenn mehr 
Licht in diese Dunkelkammer kommt und die 
Antworten der Verantwortlichen mehr be-
inhalten als «keine Aussage», «Datenschutz» 
oder «Amtsgeheimnis». 
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Boots für Bräute
Frauen heiraten neuerdings gern in Cowboystiefeln.  
Ein letztes Aufbäumen in Freiheit? 

Sarah Pines

Cowboystiefel sind das amerikanischs-
te aller Kleidungsstücke. Sie stehen für 
Aufbruch, Erfindungsreichtum, Mut 

und den amerikanischen Westen, der den gold 
rush, Hollywood und das Silicon Valley hervor-
brachte. Cowboystiefel sind keine historischen 
Accessoires. In Staaten wie Texas oder Arizo-
na werden sie im Alltag getragen, in Gerichts-
gebäuden, selbst von Richtern und Anwälten. 
Barbie trägt Cowboystiefel, immer schon. Taylor 
Swift auch, jede x-beliebige Country-Sängerin 
sowieso. Cowboy-Geschichten sind wild, roh, 
voller Verstrickungen und mit offenem Ende. 
Vielleicht gilt das, was für den echten Cowboy 
gilt, auch für Cowboystiefel-Tragende: Der Cow-
boy bleibt frei. Am Ende aller Taten reitet er gen 
Westen in die tiefrote Sonne hinein.

Letzten Sommer kehrte der Cowboystiefel 
zurück – wie schon so oft –, diesmal als art-
sy-fartsy Glamour-Accessoire: Auf den Werbe-
postern für ihre «Renaissance»-Konzert-
tournee trug Beyoncé, auf einem silbernen 
Pferd sitzend, einen weissen Cowboyhut, und 
Margot Robbie trug als Barbie in Greta Ger-
wigs gleichnamigem Film «Barbie» ein gan-
zes Cowboy-Outfit in Pink.

Eher ein Motto

Und die Lawine rollte: Laut der New York Times 
(NYT), dem Pinterest-Trendbarometer und der 
in Austin, Texas, ansässigen Westernwear-Firma 
Tecovas tragen seit dem Sommer 2023 doppelt so 
viele Frauen zu ihrer Hochzeit Cowboystiefel (ob 
Haute Couture oder als Massenprodukt), ja, der 
Verkauf von Cowboystiefeln in den Hochzeits-
farben – Weiss, Hellblau, Minze – explodiere 
geradezu. Manche Frauen würden gleich zwei 
Paar für dieselbe (eigene) Hochzeit erwerben. 
Getragen werden die Cowboystiefel, so die NYT, 
zusammen mit eher losen und da und dort be-
rüschten Kleidern. 

Heirat ist so ziemlich das Gegenteil vom 
Happy End des Cowboys – dieser bleibt, wie 
bereits erwähnt, allein und frei, mit schlam-
migen Stiefeln und verschwitzter Lederweste. 
Was haben die Edel-Boots der Heiratswilligen 
zu bedeuten? Ein letztes Aufbäumen in Frei- Happy End des Cowboys.

Ein verweiblichtes Zwitterwesen? 
Zu kompliziert, die Gegenwart  
ist semantisch zu ausgehöhlt.

heit? Der Cowboystiefel, der Cowboy-Chic sig-
nalisiert Leichtigkeit, Bierflaschen-zischende 
easy-going Attitüde. Von Frauen getragen, 
könnte der Cowboystiefel, wie der schwere, 
klobige Stiefel insgesamt, ein verweiblichtes 
Zwitterwesen geworden sein oder das Lebens-
stil-Accessoire eines andro gynisierten Pseudo-
feminismus.

Zu kompliziert, die Gegenwart ist se-
mantisch zu ausgehöhlt, um auch nur halb-
komplexe Symboliken zu verkraften. Für die 

meisten Cowboybräute, so suggeriert es die Be-
richterstattung, ist der dazugehörende Stiefel 
eher ein Motto, das passend zur Umgebung 
getragen wird – etwa auf Naturhochzeiten in 
Montana, Colorado oder in Luxus-Resorts an 
der Ost- und Westküste. So wie man eben zur 
Hochzeit in den Alpen Dirndl trägt oder auf 
Schloss Neuschwanstein ein Feenkleid.


